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Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit nach Gegenzeichnung ausgefertigt
wird und zu verkünden ist:

Fünftes Medienrechtsänderungsgesetz.

Yom 15. September 2016.

t

I

Artikel I

zumNeunzehr,"r*rroiriitlr'r,o".ur,*rr,aatsverrrag

§r

Dem vom 3. Dezember 2015 bis 7. Dezelrrber 2075
unterzeichneten Neunzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag, der Anderungen des Rundfunkstaatsvertrages vom
3 l. August t99l (GVBI. LSA S. 478,48O), zulerzr geändert
durch Artike I 2 des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrages vom 18. Juni 2015 (GVBI. LSAS.615,621) und
Artikel I des Achtzehnten Rundfunkänderungsstaatsver-
trages vom 9. September 2015 bis 28. September 2Ol5
(GVBI. LSA S. 624, 625), des ZDF-Staatsverrrages vom
3 l. August 1991 (GVBI. LSAS. 4'78, 4g0),zuletzt geändert
durchArtikel I des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrages vom 18. Juni 2015 (GVBI. LSA S. 615, 616),
des Deutschlandradio-Staatsvertrages vom 17. Juni 1993
(GVBI. LSA S. 77O,771), zuletzt geändert durch Artikel 5
des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom
15. Dezember 2OlO bis 21. Dezember 2010 (GVBI. LSA
20ll S. 824, 835), des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages
vom 15. Dezember 20lO bis 2l.Dezernber 2Ol0 (GVBI.
LSA 2011 S. 824, 828), und des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages vom 1t). September 2002 bis 27. September
2002 (GVBI. LSA S. 428, 429), z\letzt geändert durch
Artikel 2 des Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsver-
trages vom 30. Oktober 2009 bis 20. November 2OO9
(GVBI. LSA 20lO S. I12, 126), enthält, wird zugestimmt.

§2

Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

§3

Durch § I in Verbindung mit Artikel 4 Nrn. 6, 7 Buch'st. a
bis c und Nr. 8 Buchst. b des Staatsvertrages (§ 10 Abs. 6
Satz 2, § I I Abs. 4 bis 6 und § 14 Abs. 9a des Rundfunk-
beitragsstaatsvertrages) wird das Grundrecht auf Schutz
personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 2 Abs. I
in Verbindung mit Artikel I Abs. I des Crundgesetzes und
Artikel 6Abs. I derVerfassung des Landes Sachsen-Anhalt
eingeschränkt.

§4

Gemäß seinem Artikel 6 Abs. 2 Satz I treten die Arti-
kel l,2,3 und 5 des Staatsvertrages am l. Oktober 2016
in Kraft. Gemäß seinem Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 tritt Arti-
kel 4 des Staatsvertrages am l. Januar 2Ol7 in Kraft. Sollte
derStaatsvertrag nach seinemArtikel 6Abs.2 Satz 3 gegen-
standslos werden, ist dies im Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Sachsen-Anhalt bekannt zu machen.

Artikel 2
Anderung des Mediengesetzes

des Landes Sachsen-Anhalt

Das Mediengesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der
Fassung der Bekanntmachung vom2. Januar 2013 (GVBl.
LSA S. 2), geändert durch Gesetz vom 5. Dezember 2OI4
(GVBI. LSA S. 508), wird wie folgt geändert:

1. § 43 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a werden nach den Wörtern,,im Beneh-
men mit den" die Wörter,,nach § 19 des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrages anerkannten Einrichtun-
gen der Freiwilligen Selbstkontrolle, den" eingefügt.

b) In Buchstabe b werden nach den Wörtern ,,Landes-
medienanstalten mit den" die Wörter ,,nach § 19

des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages anerkann-
ten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle,
den" eingefügt.

c) In Buchstabe c werden die Wörter ,,Beantragung
der Einleitung von Prüfverfahren bei der" durch die
Wörter,luleitung eines Prüffalles an die" ersetzt.

2. § 46 Abs. I Satz I Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a werden die Wörter ,,Einleitung von
Prüfverfahren bei der" durch die Wörter ,,Zuleitung
eines Prüffalles an die" ersetzt.

b) In Buchstabe b wird die Angabe ,,§ 19 Abs. 4" durch
die Angabe ,,§ 19 Abs. 3, § lgb" ersetzt.

c) In Buchstabe c wird die Angabe ,,§ 16 Satz 2 Nr. 8"
durch die Angabe ,,§ 16 Satz 2 Nr. 9" ersetzt.
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3. In § 53 Abs. I Satz 4 werden nach den Wörtern ,,Medien-
anstalt Sachsen-Anhalt mit den" die Wörter ,,nach § 19

des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages anerkannten
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle, den"
eingefügt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Artikel 1 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Ar-
tikel 2 tritt mit Inkrafttreten des Neunzehnten Rundfunk-
änderungsstaatsvertrages nach Maßgabe des Artikels 6
Abs. 2 Satz I des Neunzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrages in Kraft.

Magdeburg, den 15. September 2016.

Die Präsidentin des Landtages Der Ministerpräsident Der Chef der Staatskanzlei
von Sachsen-Anhalt des Landes Sachsen-Anhalt des Landes Sachsen-Anhalt

B rakebus ch Dr. Haseloff Robra

Staats- und Kulturminister
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Neunzehnter Staatsvertrag
zur Anderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Neunzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land B aden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel I
Anderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zl-
letzt geändert durch den Achtzehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 9. bis 28. September 2015, wird wie
folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer § 1lg eingefügt:

,,§ 1lg Jugendangebot".

b) Es wird folgender neuer § 14a eingefügt:

,,§ l4a BerichterstattungderRechnungshöfe".

2. Es wird folgender neuer § I I Abs. 3 angefügt:

,,(3) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunl<anstalren
können zur Erfüllung ihres Auftrages zusammenarbei-
ten; die Zusammenarbeit regeln sie in öffentlich-recht-
lichen Verträgen."

3. § I lb wird wie folgt geändert:

a) Absatz I Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Buchstabe a wird das Wort
,,drei" durch das Wort ,,zwe1" ersetzt.

bb) In Buchstabe a wird das Wort ,, "EinsExtra" "
durch das Wort,, "tagesschau24" " und das Kom-
ma nach dem neuen Wort ,, "tagesschau24" "
wird durch das Wort ,,und" ersetzt.

cc) Buchstabe b wird gestrichen und der bisherige
Buchstabe c wird der neue Buchstabe b.

b) In Absatz 2 Nr. 2 wird das Wort ,, "8R-alpha" " durch
das Wort,,"ARD-alpha" " ersetzt und nach demWort
,,Bildung" werden die Wörter ,,vom BR" eingefügt.

c) Absatz 3 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Buchstabe a wird das Wort,drei"
durch das Wort ,,zwei", das Wort ,,"ZDFinfo-

kanal" " durch das Wort,,"ZDFinfo" " und das
Komma nach dem neuen Wort ,, "ZDFinfo" "
durch das Wort.,,und" ersetzt.

bb) Buchstabe b wird gestrichen, der bisherige
Buchstabe c wird der neue Buchstabe b und die
Wörter,, "ZDF-Familienkanal" " werden durch
das Wort ,,"ZDFneo" " ersetzt.

4. Es wird folgender neuer § I le Abs. 3 eingefügt:

,,(3) In den Geschäftsberichten der in derARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfr,rnkanstalten, des ZDF
und des Deutschlandradios ist auch der Umfang der
Produktionen mit von diesen gesellschaftsrechtlich ab-
hängigen und unabhängigen Produktionsunternehmen
darzustellen."

5. Es wird folgender neuer § I lg eingefügt:

,,§ l le
Jugendangebot

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF bieten gemeinsam
ein Jugendangebot an, das Rundfunk und Telemedien
umfasst. Das Jugendangebot soll inhaltlich die Lebens-
wirklichkeit und die Interessen junger Menschen als
Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen und dadurch einen
besonderen Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-recht-
Iichen Auftrags nach § I I leisten. Zu diesem Zweck
sollen die in derARD zusammengeschlossenen Landes-
ruidfunkanstalten und das ZDF insbesondere eigen-
ständige audiovisuelle Inhalte für das Jugendangebot
herstellen oder herstellen lassen und Nutzungsrechte an
Inhalten für das Jugendangebot erwerben. Das Jugend-
angebot soll journalistisch-redaktionell veranlasste und
journalistisch-redaktionell gestaltete interaktive Ange-
botsformen aufweisen und Inhalte anbieten, die die
Nutzer selbst zur Verfügung stellen.

(2) Zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und
kulturellen Bedürfnisse der Zielgruppe ist das Jugend-
angebot inhaltlich und technisch dynamisch und ent-
wicklungsoffen zu gestalten und zu verbreiten. Dazu
soll auch durch eine zielgruppengerechte interaktive
Kommunikation mit den Nutzern sowie durch verste-
tigte Möglichkeiten ihrer Partizipation beigetragen wer-
den.

(3) Andere Angebote der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und des ZDF
nach Maßgabe dieses Staatsvertrages sollen mit dem
Jugendangebot inhaltlich und technisch vernetzt wer-
den. Wird ein eigenständiger Inhalt des Jugendangebots
auch in einem anderen Angebot der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder des
ZDF genutzt, sind die für das andere Angebot geltenden
Maßgaben dieses Staatsvertrages einschließlich eines
eventuellen Telemedienkonzepts zu beachten.

(4) Die Verweildauer der Inhalte des Jugendangebots
ist von den in der ARD zu§ammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und dem ZDF so zu bemessen,
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dass sie die Lebenswirklichkeit und die Interessenjunger
Menschen abbilden und die demokratischen, sozialen
und kulturellen Bedürfnisse der jeweils zLv Zielgrvppe
gehörenden Generationen erfüllen. Die Grundsätze der
Bemessung der Verweildauer sind von den in der ARD
zusamnengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und
dem ZDF regelmäßig zu prüfen. Die Verweildauer von
angekauften Spielfilmen und angekauften Folgen von
Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen sind, ist
zeitlich angemessen zu begrenzen.

(5) Werbung, Sponsoring, flächendeckende lokale
Berichterstattung, nicht auf das Jugendangebot bezo-
gene presseähnliche Angebote, ein eigenständiges Hör-
funkprogramm und die für das Jugendangebot in der
Anlage zu diesem Staatsvertrag genannten Angebots-
formen sind im Jugendangebot nicht zulässig. Ist zur
Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-redaktio-
nellen Gründen die Verbreitung des Jugendangebots
außerhalb des von den in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF für das
Jugendangebot eingerichteten eigenen Portals geboten,
sollen die in derARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und das ZDF für die Einhaltung der
Bedingungen des Satzes I Sorge tragen. Sie haben für
diesen Verbreitungsweg übereinstimmende Richtlinien,
insbesondere zur Konkretisierung des Jugendmedien-
schutzes und des Datenschutzes, zu erlassen. Das
Jugendangebot darf nicht über Rundfunkfrequenzen
(Kabel, Satellit, Terrestrik) verbreitet werden.

(6) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF haben gemeinsam
in Bezug auf das Jugendangebot in dem nach § lle
Absatz 2 zl veröffentlichenden Bericht insbesondere
darzustellen:

l. den besonderen Beitrag des Jugendangebots zur
ErfüIlung des öffentlich-rechtlichen Auftrags,

2. das Erreichen der Zielgruppe, die zielgruppenge-
rechte Kommunikation sowie die verstetigten Mög-
lichkeiten der Partizipation der Zielgruppe,

3. das Ergebnis der Prüfung der Verweildauer nach
Absatz 4,

4. die Nutzung des Verbreitungswegs außerhalb des für
das Jugendangebot eingerichteten eigenen Portals
nach Absatz 5 Satz 2 und 3,

5. den jeweiligen Anteil der in Deutschland und in
Europa für das Jugendangebot hergestellten Inhalte
und

6. den jeweiligen Anteil an Eigenproduktionen, Auf-
tragsproduktionen und erworbenen Nutzungsrechten
für angekaufte Spielfilme und angekaufte Folgen von
Fernsehserien für das Jugendangebot."

6. § 14 wird wie folgt'geändert:

a) Absatz 4 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 5 wird der neue Absatz 4.

7. Es wird folgender neuer § l4a eingefügt:

,,§ 14a
. Berichterstattung der Rechnungshöfe

. Der für die Dr.irchführung der Prüfung zuständige

Rechnungshof teilt das Ergebnis der Prüfung einer
Landesrundfunkanstalt, des ZDF oder des Deutschland-
radios einschließlich deren Beteiligungsuntemehrnen
dem jeweils zuständigen Intendanten, den jeweils zu-
ständigen Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalt und
der Geschäftsführung des geprüften Beteiligungsunter-
nehmens sowie der KEF mit. Er gibt dem Intendanten
der jeweiligen Rundfunkanstalt und der Geschäfts-
führung des Beteiligungsunternehmens Gelegenheit
zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung und
berücksichtigt die Stellungnahmen. Den auf dieser
Grundlage erstellten abschließenden Bericht über das
Ergebnis der Prüfung teilt der zuständige Rechnungshof
den Landtagen und den Landesregierungen der die
Rundfunkanstalt tragenden Länder sowie der KEF mit
und veröffentlicht ihn anschließend. Dabei hat der
Rechnungshof darauf zu achten, dass die Wettbewerbs-
f?ihigkeit des geprüften Beteil igungsuntemehmens nicht
beeinträchtigt wird und insbesondere Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden. "

8. § l6d wird rvie folgt geändert:

a) Absatz I wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach denr Wort ,,Mehrheits-
beteiligungen" die Wörter ,,im Sinne von § l6c
Abs. 3" eingefügt, wird das Komma nach der
Angabe ,,ZDF" durch das Wort ,,und" ersetzt
und wird nach dem Wort ,,Abschlussprüfer" die
Verweisung,,nach § 319Abs. I Satz I des Han-
delsgesetzbuches" gestrichen.

bb) Satz 8 wird gesffichen und der bisherige Satz 9
wird der neue Satz 8.

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

,,(2) Bei kommerziellen Tätigkeiten mit geringer
Marktrelevanz nach § 16a Abs. I Satz 5 sind die
Rundfunkanstalten auf Anforderung des zuständi gen
Rechnungshofes verpflichtet, für ein dem Absatz 1

Satz 2, 3 und 5 bis 8 entsprechendes Verfahren
Sorge zu tragen. Werden Verstöße gegen die Bestim-
mungen zur Marktkonformitär bei Prüfungen von
Beteiligungsunternehmen oder der Rundfunkanstal-
ten selbst festgestellt, findet auf die Mitteilung des
Ergebnisses § l4a Anwendung."

9. Der Anlage zum Rundfunkstaatsvertrag wird folgende
neue Anlage angefügt:

,,Anlage
(zu § I Ig Abs. 5 Satz I des Rundfunkstaatsvertrages)

Negativliste Jugendangebot

1. Anzeigenrubriken, Anzeigen oder Kleinanzeigen.

2. Branchenregister und -verzeichnisse,

3. Preisvergleichsrubriken sowie Berechnungspro-
gramme (zum Beispiel Preisrechner, Versiche-
rungsrechner),

4. Rubriken für die Bewertung von Dienstleistungen,
Einrichtungen und Produkten,

5. Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen,

6. Ratgebemrbriken ohnejournalistisch-redaktionel-
len Bezug zum Jugendangebot,

7. Business-Networks,
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Telekommunikationsdienste im Sinne von s 3
Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes,

Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches,

Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrnehmung
des eigenen Angebots erforderlich,

I l. Routenplaner.

12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und Ver-
linkungen, die unmittelbar zu Kaufaufforderungen
führen.

13. Musikdownload von kommerziellen Fremdpro-
duktionen, soweit es sich um ein zeitlich unbe-
fristetes nicht-aktiönsbezogenes Angebot zum
Download von Musiktiteln handelt,

I 4- Spieleangebote ohne journalistisch-redaktionellen
Bezug zum Jugendangebot,

I 5. Fotodownload ohne journalistisch-redaktionellen
Bezug zum Jugendangebot,

1 6. Veranstaltungskalender ohne journalistisch-redak-
tionellen Bezug zum Jugendangebot,

17. Foren und Chats ohne redaktionelle Begleitung.
Im Übrigen dürfen Foren und Chats nichr inhaltlich
aufAngebote ausgerichtet sein, die nach den Num-
mern 1 bis 16 unzulässig sind."

Artikel 2
Anderung des ZDF-staatsvertrages

In § 3O Abs. 3 des ZDF-Staatsvertrages vom 31. August
1991, züetzt geändert durch den Siebzehnten Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag vom 18. Juni 2015, werden die
Sätze 4 und 5 gestrichen.

Artikel 3
Anderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

In § 30 Abs. 3 des Deutschlandradio-Staatsvertrages
vom I 7. Juni I 993, zuletzt geändert durch den Fünfzehnten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezem-
ber 2010, werden die Sätze 4 und 5 gestrichen.

Artikel 4
Anderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag vom 15. bis 21. De-
zember 2Ol0 wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es werden folgende neue Nummern 3 und 4 ein-
gefügt:

,,3. Raumeinheiten mit vollstationärer Pflege in Al-
ten- und Pflegewohnheimen, die durch Versor-
gungsvertrag nach § 72 des Elften Buches des
Sozialgesetzbuches zur vollstationärcn Pflegc
zugelassen sind,

4. Raumeinheiten in Wohneinrichtungen, die Leis-
tungen im Sinne des § 75 Abs. 3 Satz 1 des Zwölf-
ten Buches des Sozialgesetzbuches für Menschen
mit Behinderungen erbringen und hierzu mit

dem Träger der Sozialhilfe eine Vereinbarung
geschlossen haben.".

b) Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden die neuen
Nummern 5 bis 7 und in der neuen Nummer 5 werden
nach dem Wort ,,Krankenhäusern" die Wörter ,,und
Hospizen" eingefügt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz I wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird der Satzteil ,,soweit nicht
Zuschläge nach dessen § 24 gewährt werden, die
die Höhe des Rundfunkbeitrags übersteigen,"
gestrichen.

bb) Nummer 5 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe b wird die Verweisung auf
,,§§ 99, 100 Nr. 3" durch die Verweisung
auf ,,§§ ll4, ll5 Nr. 2" ersetzt und die
Wörter,,Vierten Kapitel, Fünfter Abschnitt"
werden durch die Wörter ,,Dritten Kapitel,
Dritter Abschnitt, Dritter Unterabschnitt"
ersetzt.

bbb) In Buchstabe c wird die Verweisung auf
,,§§ 104 ff." durch die Verweisung auf
,,§§ 122 ff." ersetzt.

cc) In Nummer 1O werden nach dem Wort ,,Sozial-
gesetzbuches" die Wörter ,,oder nach § 27d des
Bundesversorgungsgesetzes" eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. I und 3 werden jeweils die
Wörter ,,vom Hundert" gestrichen.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird das Wort ,,und" durch ein
Komma ersetzt.

bb) Es wird folgende neue Nummer 3 eingefügt:

,,3. auf Kinder des Antragstellers und der unter
den Nummern I und 2 genannten Personen
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres
und".

cc) Die bisherige Nummer 3 wird die neue Num-
mer 4 und der Satzteil ,,die bei der Gewährung
einer Sozialleistung nach Absatz I als Teil einer
Einsatzgemeinschaft im Sinne des § 19 des
Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches" wird
durch den Satzteil ,,deren Einkommen und Ver-
mögen bei der Gewährung einer Sozialleistung

. nach Absalz 1" ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt neu g.furr,,

,,(4) Die Dauer der Befreiung oder Ermäßigung
richtet sich nach dem Gültigkeitszeitraum des Nach-
weises nach Absatz '7 Satz 2. Sie beginnt mit dem
Ersten des Monats, in dem der Gültigkeitszeitraum
beginnt, fiühestens jedoch drei Jahre vor dem Ersten
des Monats, in dem die Befieiung oder Ermäßigung
beantragt wird. War der Antragsteller aus demselben
Befreiungsgrund nach Absatz I über einen zusam-
menhängenden Zeitraum von mindestens zwei Jahren
von der Beitragspflicht befreit, so wird bei einem
unmittelbar anschließenden, auf denselben Befrei-
ungsgrund gestützten Folgeantrag vermutet, dass

die Befreiungsvoraussetzungen über die Gültigkeits-
dauer des diesem Antrag zugrunde liegenden Nach-

8.

9.

10.
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weises nach Absatz 7 Satz 2 hinaus für ein weiteres
Jahr vorliegen. Ist der Nachweis nach Absatz 7 Satz2
unbefristet, so kann die Befreiung auf drei Jahre
befristet werden, wenn eine Anderung der Umstände
möglich ist, die dem Tatbestand zugrunde liegen."

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

,,Die Befreiung endet auch dann, wenn die nach
Absatz 4 Satz 3 verrnuteten Befreiungsvoraus-
setzungen nicht oder nicht mehr vorliegen oder
wenn die Voraussetzungen für die Befreiung
nach Absatz 6 Satz 2 entfallen."

bb) Der bisherige Satz 2 wird der neue Satz 3.

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Salz 3 wird wie folgt neu gefasst:

,,In den Fällen von Satz I gilt Absatz 4 entspre-
chend."

bb) Es wird folgender neuer Satz 4 angefügt:

,,In den Fällen von Satz 2 beginnt die Befreiung
mit dem Ersten des Monats, in dem der ableh-
nende Bescheid ergangen ist, frühestens jedoch
drei Jahre vor dem Ersten des Monats, in dem
die Befreiung beantragt wird; die Befreiung wird
für die Dauer eines Jahres gewährt."

g) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

,,Die Voraussetzungen für die Befreiung oder
Ermäßigung sind durch die entsprechende Be-
stätigung der Behörde oder des Leistungsträgers
in Kopie oder durch den entsprechenden Be-
scheid in Kopie nachzuweisen; auf Verlangen ist
die Bestätigung der Behörde oder des Leistungs-
trägers im Original oder der Bescheid im Origi-
nal oder in beglaubigter Kopie vorzulegen."

bb) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:

,,Im Falle des Absatzes I Nr. 10 1. Alternative
genügt eine ärztliche Bescheinigung."

cc) Der bisherige Satz 3 wird der neue Satz 4.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz I wird das Wort,,Rundfunkbeitrag" durch
die Wörter ,,Drittel des Rundfunkbeitrags" er-
setzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

,,Abgegolten ist damit auch die Beitragspflicht
für auf die Einrichtung oder deren Rechtsträ-
ger zugelassene Kraftfahrzeuge, wenn sie aus-
schließlich fijr Zwecke der Einrichtung genutzt
werden."

b) In Absatz 4 Satz I werden die Wörter ,,Iänger als"
durch das Wort ,,mindestens" ersetzt.

4. In § 6 Abs. 4 werden die neuen Sätze2 bis 7 angefügt:

,,Die Berechnung der Beschäftigtenanzahl erfolgt ohne
Dif[erenzierung zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftig-
ten, es sei denn, der Betriebsstätteninhaber teilt gegen-

über der zuständi gen Landesrundfunkanstalt schriftlich
mit, eine Berechnung unter Berücksichtigung der vor-
handenen Teilzeitbeschäftigten zu wählen. In diesem
Fall werden Teilzeitbeschäftigre mit einer regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 2O Stunden
mit 0,5, von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 und
von mehr als 3O Stunden mit 1,0 veranschlagt. Ergibt
sich im Jahresdurchschnitt eine Beschäftigtenzahl mit
Dezimalstellen, so ist abzurunden. Die Mitteilung der
gewählten Berechnungsmethode hat bei der Anzeige
nach § 8 Abs. 1 Satz f . im Übrigen zusammen mit
der Mitteilung der Beschäftigtenanzahl nach § 8 Abs. I
Satz 2 zu erfolgen. Die Berechnungsmethode kann nur
einmal jährlich innerhalb der Frist und mit der Wirkung
des § 8 Abs. I Satz 2 geäadert werden. Eine Kombina-
tion der Berechnungsmethoden innerhalb des jeweils
vorangegangenen Kalenderjahres nach § 8 Abs. 1 Satz2
ist unzulässig."

5. In § 9 Abs. I Satz 4 Halbsatz2 wird die Verweisung auf
,,§ 11 Abs. 5" durch die Verweisung auf .,§ I I Abs. 6"
ersetzt.

6. § l0 Abs. 6 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

,,Ersuchen um Vollstreckungshitfe gegen Beitrags-
schuldner, deren Wohnsitz oder Sitz in anderen Ländern
liegt, können von der nach Absatz 5 zuständigen Lan-
desrundfunkanstalt oder von der Landesrundfunkan-
stalt, in deren Bereich sich die Wohnung, die Betriebs-
stätte oder der Sitz des Beitragsschuldners befindet,
unmittelbar an die dort zuständige Vollstrecl<ungsbe-
hörde gerichtet werden."

7. § I I wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geänden:

aa) In Satz 1 werden die Wörter ,,irn Wege des Er-
suchens" gestrichen.

bb) Es werden folgende neue Sätze2 bis 4 eingefügt:

,,Öffentliche Stellen im Sinne von Satz 1 sind
solche, die zur Übermittlung der Daten einzelner
Inhaber von Wohnungen oder Betriebsstätten
befugt sind. Dies sind insbesondere Meldebe-
hörden, Handelsregister, Gewerberegister und
Grundbuchämter. Nichtöffentliche Stellen im
Sinne von Satz I sind Untemehmen des Adress-
handels und der Adressverifizierung."

cc) Der bisherige Satz 2 wird der neue Satz 5 und
wie folgt geändert:

aaa) Das Wort ,,dafür" wird durch die Wörter ,,für
die Erhebung derDaten nach Satz 

.l" 
ersetzt.

bbb) Es wird folgende neue Nummer I eingefügt:

,,1. eine vorherige Datenerhebung unmittel-
bar beim Betroffenen erfolglos war oder

. nicht möglich ist,".

ccc) Die bisherigen Nummern I und 2 werden
die neuen Nummern 2 und 3.

dd) Die bisherigen Sätze 3 bis 6 werden die neuen
särze 6 bis g.

ee) Im neuen Satz 8 werden die Wörter ,,den Mel-
degesetzen oder" durch die Wörter ,,dem Bun-
desmeldegesetz oder den" ersetzt.
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ffl Im neuen Satz 9 werden nach dem Wort ,,Aus-
kunftssperre" die Wörter,,gemäß s 51 des Bun-
desmeldegesetzes" eingefügt.

b) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

,,(5) Im nicht privaten Bereich darf die zusrän-
dige Landesrundfunkanstalt Telöfonnummern und
E-Mail-Adressen bei den inAbsatz4 Säv I genannren
Stellen und aus öffentlich zugänglichen Quellen ohne
Kenntnis des Betroffenen erheben, verarbeiten und
nutzen, um Grund und Höhe der Beitragspflicht
festzustellen."

c) Der bisherige Absätz 5 wird der neue Absatz 6 und
in Satz I wird die Verweisung ,,in Absatz 4" durch
die Verweisung ,,in den Absätzen 4 und 5" ersetzt.

d) Es wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:

,,(7) Auf das datenschutzrechtliche Auskunftser-
suchen eines Beitragsschuldners hat die zuständige
Landesrundfunkanstalt dem Beitragsschuldner die
Stelle mitzuteilen, die ihr die jeweiligen Daren des
Beitragsschuldners übermittelt hat. "

8. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 9 Satz 5 wird die Verweisung auf ,,§ l1
Abs. 5 Satz 2 wd 3" durch die Verweisung auf ,,§ I I
Abs. 6 Satz 2 und 3" ersetzt.

b) Es wird folgender neuer Absatz 9a eingefügt:

,,(9a) Zur Sicherstellung der Aktualität des Daten-
bestandes wird zum l. Januar 2018 ein weiterer
Abgleich entsprechend Absatz 9 durchgeführt. Die
Meldebehörden übermitteln die Daten bis längsrens
31. Dezember 2018. Im Übrigen gelten Absatz 9
Satz I bis4und§ ll Abs.6Satz2 und3entsprechend.
Der Abgleich wird nach seiner Durchführung eva-
luiert. Die Landesrundfunkanstalten stellen den Län-
dem hierfür die erforderlichen Informationen zur
Verfügung."

c) In Absatz l0 wird das Datum ,,3 l. Dezember 2O14"
durch das Datum ,,3 l. Dezember 2020" ersetzt und
nach dem Wort ,,ankaufen" wird der Satzteil ,,und
von ihrem Recht auf Auskunft nach § 9 Abs. I Satz2
und 3 keinen Gebrauch machen" eingefügt.

9. In § 15 Satz 3 wird das Datum,,3 l. Dezember2Ol4"
durch das Datum ,,31. Dezember 2O2O" ersetzt.

rtikel 5

Anderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis
27. September2OO2, zületzt geändert durch den Dreizehn-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 30. Oktober bis
20. November 2OO9, wird wie folgt geändert:

l. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geiindert:

a) Es wird folgender neuer § l9a eingefügt:

,,§ 19a Zuständigkeit und Verfahren der Einrich-
tungen der Freiwilligen Selbstkontrolle".

b) Es wird folgender neuer § l9b eingefügt:

,,§ 19b Aufsicht über Einrichtungen der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle".

c) § 25 wird wie folgt neu gefasst:

,,§25 Übergangsbestimmung".

d) § 28 wird gestrichen.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I werden die Wörter ,,elektronische Infor-
mations- und Kommunikationsmedien (Rundfunk
und Telemedien)" durch die Wörter,,Rundfunk und
Telemedien im S inne des Rundfunkstaatsvertrages"
ersetzt.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz I wird gestrichen.

b) Im bisherigen Absatz 2 Nummer I wird das Wort
,,Rundfunksendungen" durch das Wort,,Sendun-
gen" ersetzt.

4. § 4 Absatz I wird wie folgt geändert:

a) Satz I wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird die Verweisung ,,und § 7
Abs. l" gestrichen und es werden die Wörter
,,oder den öffentlichen Frieden in einer die
Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch
stören, dass die nationalsozialistische Gewalt-
und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht
oder gerechtfertigt wird," angefügt.

bb) Nummer l0 wird wie folgt neu gefasst:

,,10. kinderpornografisch im Sinne des § 184b
Abs. I des Strafgesetzbuches oderjugend-
pornografisch im Sinne des § 184c Abs. I
des Strafgesetzbuches sind oder porno-
grafisch sind und Gewalttaitigkeiten oder
sexuelle Handlungen von Menschen mit
Tieren zum Gegenstand haben; dies gilt
auch bei virtuellen Darstellungen, oder".

b) In Satz 2 wird. die Verweisung auf ,,§ 131 Abs. 3
des Strafgesetzbuches" durch die Verweisung auf
,,§ l3l Abs.2 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I wird folgender neuer Satz 2 angefiigt:

,,Die Altersstufen sind:

l. ab 6 Jahren,

2. ab 12 Jahren,

3. ab 16 Jahren,

4. ab 18 Jahren."

b) In Absatz 2 werden folgende neue Sätze 3 bis 5
angefügt:

,,Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)
bestätigt auf Antrag die Altersbewertungen, die

' durch eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen
Selbstkontrolle vorgenommen wurden. Für die Prü-
fung durch die KJM gilt § 20 Abs. 3 Satz I und

. Abs. 5 Satz 2 entsprechend. Von der KJM bestätigte
Altersbewertungen von anerkannten Einrichtungen
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der Freiwilligen Selbstkontrolle sind von den obers-
ten Landesjugendbehörden für die Freigabe und
Kennzeichnung inhaltsgleicher oder im Wesent-
lichen inhaltsgleicher Angebote nach dem Jugend-
schutzgesetz zu übernehmen."

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer I werden nach dem Wort ,,er-
schwert" ein Komma sowie die Wörter,,oder
das Angebot mit einer Alterskennzeichnung
versieht, die von geeigneten Jugendschutzpro-
grammen nach § 11 Abs. I und 2 ausgelesen
werden kann," eingefügt.

bb) Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

,,Nicht entwicklungsbeeinträchrigende Ange-
bote können als ,,ohne Altersbeschränkung"
gekennzeichnet und ohne Einschränkungen
verbreitet werden."

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter ,,zu befürchten"
durch das Wort ,,anzunehmen" ersetzt.

bb) In Satz 3 wird der Satzteil ,,Bei Filmen, die
nach § 14 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes
unter 12 Jahren nicht freigegeben sind" durch
den Satzteil,,Ist eine entwicklungsbeeinträch-
tigende Wirkung im Sinne von Absatz I auf
Kiqder unter zwölf Jahren anzunehmen" er-
setzt.

e) In Absatz 5 werden die Wörter ,,zu befürchten"
durch die Wörter ,,unter 14 Jahren anzunehmen"
ersetzt.

f) In Absatz 6 werden die Wörter ,,soweit ein berech-
tigtes Interesse gerade" durch die Wörter ,,es sei
denn, es besteht kein berechtigtes Interesse" ersetzt
und es wird das Wort ,,vorliegt" gestrichen.

g) Es wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:

,,(7) Bei Angeboten, die Inhalte periodischer
Druckerzeugnisse in-Text und Bild wiedergeben,
gelten die Beschränkungen des Absatzes I Satz I
erst dann, wenn die KJM gegenüber dem Anbieter
festgestellt hat, dass das Angebot entwicklungs-
beeinträchtigend ist."

§ 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird das Wort,,Minderjährige" durch
die Wörter ,,Kinder oder Jugendliche" ersetzt.

b) In Nummer 2 wird das Wort ,,und" durch das Wort
,,oder" ersetzt.

c) In Nummer 4 wird das Wort,,Minderjährige" durch
das Wort ,,Jugendliche" ersetzt.

In § 7 Abs. 1 werden folgende neue Sätze 3 und 4 an-
gefügt:

,,Der Anbieter hat wesentliche Informationen über
den Jugendschutzbeauftragten leicht erkennbar, un-
mittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten.
Sie müssen insbesondere Namen und Daten enthalten,
die eine schnelle elektronische Kontaktaufirahme er-
möglichen."

§ 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I werden die Wörter ,,Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM)" durch die Angabe
,,KJM" ersetzt.

b) Es wird folgender neuer Absarz 3 angefügt:

,,(3) Hat eine anerkannte Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle eine Richtlinie nach Ab-
satz I in den rechtlichen Grenzen des Beurteilungs-
spielraums erlassen, ist diese vorrangig anzuwen-
den."

§ 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz I wird wie fotgt geändert:

aa) In Satz I wird die Verweisung auf ,,§ 5 Abs. 2"
durch die Verweisung auf ,,§ 5 Abs. 2 Satz I
und 2" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Zahl ,,15" durch das Wort
,,zehn" ersetzt.

cc) Es wird folgender neuer Satz 4 angefügt:

,,§ 8 Abs. 3 gilt entsprechend."

b) In Absatz 2 Satz I werden das Komma nach dem
Wort ,,erfüllt" und der Halbsatz ,,indem er diese
Sendungen nur mit einer allein für diese verwandten
Technik verschlüsselt oder vorsperrt" gestrichen.

§ 10 Abs. I wird wie folgt neu gefass.r:

,,(1) Werden Sendungen außerhalb der für sie gel-
tenden Sendezeitbeschränkung angekündigt, dürfen
die Inhalte der Programmankündigung nicht entwick-
lungsbeei nträchti gend sein."

§ 11 wird wie folgt neu gefasst:

,,§ n
Ju gendschutzprogramme

(l) Jugendschutzprogramme sind Softwarepro-
gramme, die Alterskennzeichnungen nach § 5 Abs. 3
Satz I Nr. I auslesen und Angebote erkennen, die ge-
eignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugend-
Iichen zu beeinträchtigen. Sie müssen zur Beurteilung
ihrer Eignung einer anerkannten Einrichtung der frei-
willigen Selbstkontrolle vorgelegt werden. Sie sind ge-
eignet, wenn sie einen nachAltersstufen differen zierten
Zugang zu Telemedien ermöglichen und eine dem
Stand der Technik entsprechende Erkennungsleistung
aufweisen. Zudem müssen sie benutzerfreundlich aus-
gestaltet und nutzerautonom verwendbar sein.

(2) Ztr Beurteilung der Eignung können auch sol-
che Programme vorgelegt werden, die lediglich auf
einzelne Altersstufen ausgelegt sind oder denZugang
zu Telemedien innerhalb geschlossener Systeme er-
möglichen.

(3) Die KJM kann die Kriterien für die Eignungs-
anforderungen nach den Absätzen I und 2 im Beneh-
men mit den anerkannten Einrichtungen der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle durch Richtlinien festlegen.

(4) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle ein Jugendschutzprogramm als
nach Absatz I oder 2 geeignet beurteilt, hat sie die

9.

10.

1t.

6.

7.

240

I

l
l

I

I

I

,L



GVBI. LSA Nr 2Ot2Ol6, ausgegeben am 21. 9. 2O16

12.

Beurteilung mindestens alle drei Jahre zu überprüfen.
Sie hat auf die Behebung von Fehlfunktionen hinzu-
wirken. Die Beurteilungen nach den Absätzen I und 2
und die Ergebnisse ihrer Überprüfung nach Satz I sind
unverzüglich in geeigneter Form zu veröffentlichen.

(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang
Telemedien verbreitet oder zugänglich niacht, soll auch
die für Kinder oder Jugendliche unbedenklichen An-
gebote für ein geeignetes Jugendschutzprogramm nach
den Absätzen I und 2 programmieren, soweit dies
zumutbar und ohne unverhältnismäßige Kosten mög-
lich ist.

(6) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen
Selbstkontrolle können im Benehmen mit der KJM zur
Förderung des technischen Jugendschutzes Modellver-
suche durchführen und Verlahren vereinbaren. Glei-
ches gilt für Altersklassifizierungssysteme, die von
anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbsr
kontrolle zur Verfügung gestellt werden."

§ 12 wird wie folgt neu gefasst:

,,§ l2
Kennzeichnungspflicht

Anbieter von Telemedien, die ganz oder im Wesent-
lichen inhaltsgleich mit Filmen oder Spielen auf
Bildträgern im Sinne des Jugendschutzgesetzes sind,
müssen auf eine Kennzeichnung nach dem Jugend-
schutzgesetz in ihrem Angebot deutlich hinweisen.
Für Fassungen von Filmen und Spielen in Telemedien,
die wie solche auf Trägermedien vorlagefähig sind,
kann das Kennzeichnungsverfahren nach dem Jugend-
schutzgesetz durchgeführt werden."

§ 14 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt:

.,,(6) Die Entscheidung über die Bestätigung der
Altersbewertungen nach § 5 Abs. 2 Satz3 ist inner-
halb von 14 Tagen zu treffen und dem Antragsteller
mitzuteilen. Für das Bestätigungsverfahren kann
ein Einzelprüfer bestellt werden."

b) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die neuen
Absätze 7 und 8.

In § 15 Abs. 2 Satz 2 werden nach den Wörtern ,,das
Benehmen mit den" die Wörter,,nach § 19 anerkannten
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle, den"
eingefügt.

§ 16 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

,,Sie ist unbeschadet der Befugnisse von anerkannten
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle nach
diesem Staatsvertrag im Rahmen des Satzes I insbe-
sondere zuständig [ür

l. die Überwachung der Bestimmungen dieses Staats-
vertrages,

2. die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle und die Rücknahme oder den
Widemrf der Anerkennung,

3. die Bestätigung der Altersbewertungen nach § 5

Abs. 2 Satz 3,

4. die Festlegung der Sendezeit nach § 8,

5. die Festlegung der Ausnahmen nach § 9,

6. die Prüfung und Genehmigung einer Verschlüsse-
lungs- und Vorsperrtechnik,

7. die Aufsicht über Entscheidungen der Einrich-
tungen der Freiwilligen Selbstkontrolle nach § l9b
Abs. 1 und 2,

8. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei der
Bundesprüfstelle für jugendgeführdende Medien
und für Anträge bei der Bundesprüfstelle auf In-
dizierung und

9. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten nach
diesem Staatsvertrag."

16. § 17 wird wie f,olgt geändert:

a) In Absatz I Satz I Halbsatz 2 werden die Wörter
,,auf Antrag einer Landesmedienanstalt oder einer
obersten Landesjugendbehörde" durch die Wörter
,,leitet ihr eine Landesmedienanstalt. oder eine
oberste Landesjugendbehörde einen Prüffall zu,"
ersetzt.

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern ,,Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien" die Wörter
,,und den obersten Landesjugendbehörden" einge-
fügt.

c) InAbsatz 3 werden die Wörter,,erstmalig zwei Jahre
nach ihrer Konstituierung und danach" gestrichen.

17. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I Satz 2 wird die Angabe ,,bis zum
31. Dezember 2012" gestrichen.

b) Absatz 4 wird wie folgt neu gefässt:

,,(4) Bei mögliohen Verstößen gegen Bestimmun-
gen dieses Staatsvertrages weist,jugendschutz.net"
den Anbieter hierauf hin und informiert die KJM.
Bei möglichen Verstößen von Mitgliedern einer
anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle ergeht der Hinweis zunächst an diese
Einrichtung. Die anerkannten Einrichtungen der
Freiwilligen Selbstkontrolle haben innerhalb einer
Woche ein Verfahren einzuleiten und dies ,jugend-
schutz.net" mitzuteilen. Bei Untätigkeit der aner-
kannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle informiert, jugendschutz.net" die KJM,"

18. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die neuen
Absätze 2 und 3 und im neuen Absatz 3 werden
die Sätze 5 und 6 gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 5 wird der neue Absatz 4
und wie folgt neu gefasst:

,,(4) Die KJM kann die Anerkennung ganz oder
teilweise widerrufen oder mit Nebenbestimmungen
versehen, wenn Voraussetzungen für die Anerken-
nung nachträglich entfallen sind oder die Spruch-
praxis der Einrichtung nicht mit den Bestimmungen
dieses Staatsvertrages übereinstimmt. Eine Entschä-
digung für Vermögensnachteile durch den Widerruf
der Anerkennung wird nicht gewährt."

13.

t4.

r5
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d) Der bisherige Absatz 6 wird der neue Absatz 5.

Es werden folgende neue §§ 19a und b eingefügt:

Zuständigkeit ,rd v;l#;n der Einrichtunsen
der Freiwilligen Selbstkontrolle

(l) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen
Selbstkontrolle überprüfen im Rahmen ihres satzungs-
gemäßen Aufgabenbereichs die Einhaltung der Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages sowie der hierzu
erlassenen Satzungen und Richtlinien bei ihnen an-
geschlossenen Anbietern. Sie sind verpflichtet, gemäß
ihrer Verfahrensordnung nach § 19 Abs- 2 Nr. 4 Be-
schwerden über die ihr angeschlossenen Anbieter
unverzüglich nachzugehen

(2) Die anerkannten Einrichtungen del Freiwilligen
Selbstkontrolle beurteilen die Eignung der Jugend-
schutzprogramme nach § 1l Abs. 1 und 2 und über-
prüfen ihre Eignung nach § 11 Abs. 4. Zuständig ist
die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle, bei der das Jugendschutzprogramm zur Be-
urteilung eingereicht wurde. Die anerkannte Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle teilt der KJM
die Entscheidung und ihre Begründung schriftlich mit.

§ l9b
Aufsicht über Einrichtungen der Freiwilligen

Selbstkontrolle

( I ) Die zuständige Landesmedienanstalt kann durch
die KJM Entscheidungen einer anerkannten Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle, die die Grenzen
des Beurteilungsspielraums überschreiten, beanstan-
den und ihre Aufhebung verlangen. Kommt eine aner-
kannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle
ihren Aufgaben und Pflichten nach diesem Staatsver-
trag nicht nach, kann die zuständige Landesmedienan-
stalt durch die KJM verlangen, dass sie diese erfüllen.
Eine Entschädigung für hierdurch entstehende Vermö-
gensnachteile wird nicht gewährt.

(2) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle ein Jugendschutzprogramm nach

§ I I Abs. I und 2 als geeignet beurteilt und dabei die
rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums über-
schritten, kann die zuständige Landesmedienansmlt
durch die KJM innerhalb von drei Monaten nach
Entscheidung der anerkannten Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle diese Beurteilung für unwirk-
sam erklären oder dem Anbieter des Jugendschutzpro-
gramms gegenüber Auflagen erteilen. Absatz I Satz 3
gilt entsprechend.

(3) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Lan-
des, in dem die anerkannte Einrichtung derFreiwilligen
Selbstkontrolle ihren Sitz hat."

§ 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

,,(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkveranstalter
mit dem Vorwurf heran,. or habe gegen Bestimmun-
gen dieses Staatsvertrages verstoßen, und weist
der Veranstalter nach, dass die S.endung vor ihrer
Ausstrahlung einer anerkannten Einrichtung der
Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses Staats-

vertrages vorgelegen hat und deren Vorgaben beach-
tet wurden, so sind Maßnahmen durch die KJM
nur dann zulässig, wenn die Entscheidung oder die

' Unterlassung einer Fntscheidung der anerkannten
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle die
rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums
überschritten hat. Die KJM teilt der anerkannten
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihre
Entscheidung nebst Begründung mit. Wird einem
Anbieter einer nichtvorlagefähigen Sendung ein
Verstoß gegen den Jugendschutz vorgeworfen, ist
vorMaßnahmen durch die KJM die anerkannte Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, der der
Rundfunkveranstalter angeschlossen ist, zu befas-
sen; Satz I gilt entsprechend. Für Entscheidungen
nach den §§ 8 und 9 gitt Satz 1 entsprechend. Dieser
Absatz gilt nicht bei Verstößen gegen § 4 Abs. 1."

b) In Absatz 5 wird folgender neuer Satz 3 angefügt:

,,Bei Verstößeh gegen § 4 haben Widerspruch und
Anfechtungsklage des Anbieters von Telemedien
keine aufschiebende Wirkung."

c) Absatz 7 wird wie folgt neu gefasst:

,,(7) Treten die KJM, eine Landesmedienanstalt
oder ,jugendschutz.net" an einen Anbieter mit
dem Vorwurf heran, er habe gegen Bestimmungen
dieses Staatsvertrages verstoßen, so weisen sie ihn
auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in einer
anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle und die damit verbundenen Rechtsfolgen
hin."

21. § 24 wird wie folgr geändert:

a) Absatz I wird wie folgt geändert:

aa) Nummer I wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe d wird die Verweisung auf
,,§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4" durch die Ver-
weisung auf ,,§ 4 Abs. I Satz I Nr. 4
l. Alternative" ersetzt und die Verwei-
sung ,,oder § 7 Abs. 1" gestrichen.

bbb) Es wird folgender neuer Buchstabe e ein-
gefügt:

,p) entgegen § 4 Abs. 1 Satz I Nr. 4
2. Alternative den öffentlichen Frie-
den in einer die Würde der Opfer
verletzenden Weise dadurch'stören,
dass die nationalsozialistische Ge-
walt- und Willkürherrschaft gebilligt,
verherrlicht oder gerechtferti gt wird,"

ccc) Die bisherigen Buchstaben e bis i werden
die neuen Buchstaben f bis j.

ddd) Derbisherige Buchstabe j wird zum neuen
Buchstaben k und nach der Verweisung
auf ,,§ 4Abs. I Satz I Nr. 10" werden die
Wörter,,kinderpornografisch im Sinne
des § 184b Abs. I des Strafgesetzbuches
oder jugendpornografisch im Sinne des

§ I 84cAbs. I des Strafgesetzbuches oder"
eingefügt.

eee) Der bisherige Buchstabe k wird zum
neuen Buchstaben l.

20.
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23.

22.

Für das Land Baden-Württemberg:
Berlin, den03.l2.20l5

Winfried Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
Berlin, den03.l2.20l5

Horst Seehofer

Für das Land Berlin:
Berlin, den 03.12.2015

Michael Müller

Für das Land Brandenburg:
Berlin, den 03.12.2015

Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, denO7.l2.2O15

Carsten Sieling

bb) In Nummer 4 werden nach dem Wort ,,wahr-
nehmen," die Wörter ,,es sei denn, er kennzeich-
net fahrlässig entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. I
sein Angebot mit einer zu niedrigen Altersstu-
fe," angefügt.

b) In Absatz 2 Nr. 2 wird die Verweisung auf ,,§ 19
Abs. 4" durch die Verweisung auf ,,§ 19 Abs. 3"
ersetzt.

§ 25 wird wie folgt neu gefasst:

. .,§ 2s
Ubergangsbestimmung

Anerkannte Jugendschutzprogramme nach § l l
Abs. 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages vom
lO. bis 27 . September 2OO2, in der Fassung des Drei-
zehnteri Staatsvertrages zur Anderung rundfunkrecht-
licher Staatsverträge, bleiben vom Inkrafttreten dieses
Staatsvertrages bis zum Ablauf des 30. September 2O l8
unberührt."

§ 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I werden die Sätze 3 und 4 gestrichen und
die bisherigen Sätze 5 bis 7 werden zu den neuen
Sätzeh 3 bis 5.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

§ 27 wird wie folgt neu gefasst:

,,§ 27
Notifizierung

Anderungen dieses Staatsvertrages unteriiegen der
Notifizierungspflicht gemäß der Richtlinie 2Ol5/1535

des Europäischen Parlaments und des Rates vom
9. September 2015 über ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-
schaft."

25. § 28 wird gestrichen.

Artikel 6

Übergangsbestimmung, Kündigung, Inkrafttreten,
Neubekanntmachung

( 1) Für die Kündigung der in den Artikeln I bis 5 geän-
derten Staatsverträge ist die dort vorgesehene Kündigungs-
vorschrift maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ausnahme von Ar-
tikel 4 am l. Oktober 2016 in lGaft. Artikel 4 tritt zum
I . Januar 2Ol7 in Kraft. Sind bis zum 30. September 2016
nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt,
wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung
der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wonlaut des
Rundfunkstaatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des
Deutschlandradio-Staatsvertrages, des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrages und des Jugendmedienschutz-Staatsvertra-
ges in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 bis 5 ergibt,
mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Berlin, denO3.l2.2O15

Olaf Scholz

Für das Land Hessen:
Berlin, dei03.l2.2}t5

V. Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Berlin, den03.l2.2OL5

E. Sellering

Für das Land Niedersachsen:
Berlin, den 03.12.2015

Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Berlin, den 03.12.2015

Hannelore Kraft

24.
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Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin, den03.l2.2O15

Malu Dreyer'

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 03. 12.2015

A. Kramp-Karrenbauer

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 03.12.2O15

St. Tillich

Protokollerklärung aller Länder zu § l1e Abs. 3 des
Rundfunkstaatsvertrages

1. Die Länder erkennen die Fortschritte hinsichtlich aus-
gewogener Vertragsbedingungen zwischen dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und den Film- und Fernsehproduk-
tionsunternehmen sowie den Urheberr und Urheberinnen
und Leistungsschutzberechtigten an, die in den letzten
Jahren durch Vereinbarungen der Partner erreicht wurden.
Sie gehen davon aus, dass dieser Prozess fortgesetzt und
in diesem Rahmen unter anderem die Verwertungsrechte
angesichts der erweiterten Verbreitungsmöglichkeiten an-

gemessen zwischen den Vertragspartnern aufgeteilt und
an gemes sene Lizenzv er gütun gen vereinbart werden.

2. Die Länder erwarten von ARD, ZDF und Deutschland-
radio, dass sie die von ihnen bei der KEF angemeldeten
und von der KEF anerkannten Mittel für die Kategorie

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin, den 03.12.2015

Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:
Berlin, den 03.12.2015

T. Albig

Für den Freistaat Thüringen:
Berlin, den 03.12.2015

Bodo Ramelow

Programmaufwand auch für diesen Zweck einsetzen, wobei
auch gesellschaftsrechtlich von den Anstalten unabhängige
Produzenten angemessen berücksichtigt werden sollen. Sie
gehen davon aus, dass die zuständigen Gremien der Rund-
funkanstalten, die Mittelplanung und -verwendung inso-
weit besonders beobachten.

Protokollerklärung alter Länder zur Anderung des

Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

In Erkenntnis dessen, dass ein wirksamer Jugendmedien-
schutz allein auf gesetzlichem und technischemWege nicht
erreichbar ist, sehen die Länder die Stärkung von Medien-
kompetenz als eine wichtige Aufgabe an. In Verfolgung
dieses Zwecks unterstützen sie auch weiterhin Lehrende,
Eltern und andere Menschen in Erziehungsverantwortung,
Kindem und Jugendlichen Medienbildung zu vermitteln.
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